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ASMZ Nr.7/8/1989

Ruckblick auf die
Gesamtverteidigungs-

ubung 1988

Div zD Gustav Diniker

Das schweizerische Mittel einer
aktiven Sicherheits- und Frie-
denspolitik ist die Gesamtver-
teidigung. Die Gesamtvertei-
digung ist eine Strategie der
Notwehr und des Friedens. Sie
ist ein wichtiger Beitrag zum
ganzheitlichen Denken in der
Politik. Von Zeit zu Zeit werden
die Fiihrungsspitzen der einzel-
nen Bereiche in Gesamtvertei-
digungsiibungen geschult. Die
nachfolgenden Aufsitze berich-
ten iiber die Erfahrungen aus
der Ubung 1988. ¢

Divisionir zD

Gustav Diiniker,
Stabschef der Ubungs-
leitung

Die GVU im Rahmen
strategischer Schulung

Gesamtverteidigungsitbungen auf
Stufe Bund (GVU), seit einiger Zeit
immer gekoppelt mit operativen (mi-
litarischen) %bungen, finden alle vier
Jahre statt. Sie sind neuerdings Be-
standteil eines strategischen Ausbil-
dungsprogramms, das der Bundesrat
im April 1988 beschlossen hat. Was
denjenigen Personlichkeiten, die am
Entscheidprozess in ausserordent-
lichen Lagen (dh in allen strategischen
Fillen ausser dem Normalfall) teil-
nehmen, an Grundwissen vermittelt
wird und was sie im Rahmen ihrer De-
partemente und Bundesimter, bzw
innerhalb der Armeeleitung erarbei-
ten, wird im Rahmen der GVU gete-
stet. Anschliessend geht es um Aus-
wertung und Antrige zur Behebung
von Schwachstellen, die vom Bundes-
kanzler oder der Ubungsleitung an
den Bundesrat gestellt werden. Dieser
entscheidet tiber ihre Verwirklichung
und legt die Termine fest. Der Ge-
samtauswertung lauft eine Detailaus-
wertung in den betroffenen Departe-
menten, Bundesimtern und Armee-
stabsteilen parallel. Die Kantone ver-
arbeiten ihre Erkenntnisse nach eige-
nem Ermessen.

Entsprechend diesem Anspruch
muss eine Gesamtverteidigungsiibung
vielfaltigen Anforderungen geniigen.
Sie muss Gelegenheit bieten, nicht nur
die Fithrungsstrukturen des Bundes
fir ausserordentliche Lagen auf die
Probe zu stellen, sondern insbesonde-
re deren Zusammenarbeit mit den
Kantonen und den einzelnen Berei-
chen der Gesamtverteidigung, unter
denen der Armee ihrem Auftrag ent-
sprechend eine Sonderstellung zu-
kommt, zu iiberpriifen.

Mit der Gesamtverteidigungsiibung
88 wurde indessen noch ein weiterer
Schritt gemacht. Ging es in den frithe-
ren Ubungen vor allem um die Er-
mittlung des optimalen Zusammen-

wirkens zwischen dem Bundesrat, der
in allen strategischen Lagen die Fiih-
rung des Staates wahrnimmt, und al-
len nachgeordneten Instanzen, so
wurde diesmal besonders auf das Ver-
halten in verschiedenen Bedrohungs-
fallen geachtet. Ereignisse der jiinge-
ren Zeit von Tripoli iiber Tschernobyl
bis Schweizerhalle haben gezeigt, dass
immer wieder Uberraschungen ein-
treten konnen, denen unser Selbstbe-
hauptungsapparat gewachsen sein
muss. Das Motto der diesjdhrigen
GVU lautete denn auch: Maximie-
rung der strategischen und operativen
Flexibilitat. Alle Mittel der Gesamt-
verteidigung sollten zeit- und lagege-
recht zum Einsatz kommen, koordi-
niert und mit dem besten denkbaren
Synergieeffekt. Zweck bleibt immer
derjenige unserer Sicherheitspolitik:
Bewahrung einer moglichst grossen
Handlungsfreiheit, Schutz der Bevol-
kerung und Behauptung des schwei-
zerischen Hoheitsgebietes. So gesehen
kann man Gesamtverteidigung auch
als umfassendes Krisenmanagement
auf der Grundlage unserer Verfassung
und unserer staatspolitischen Ziele
bezeichnen.

Organisation der GVU 88

Entsprechend wurden diejenigen
Instanzen ausgewdhlt, die zu iiben
hatten. Mit Ausnahme des Bundesra-
tes, der durch einen von ihm ernann-
ten Ubungsbundesrat vertreten wur-
de, handelte es sich bei den Teilneh-
mern um die echten Funktionstréager.
Ihr Umfeld wurde allseitig dargestellt
durch eine reprédsentativ zusammen-
gesetzte Parlamentsgruppe, Vertre-
tungen der Kantone, Experten aus
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und
Bevolkerung sowie durch direktunter-
stellte Stabsteile bei der Armee.

Teilnehmer waren:

— Ubende 2470
— Ubungsleitung 630
— Markierte zivile und

militdrische Instanzen 300
— Infrastruktur 7550
Total rund 10950

Die Vorbereitungszeit dauerte rund
drei Jahre. Das Grobkonzept stammt
aus dem Jahre 1986. Es wurde auf-
grund der Erfahrungen von 1984 er-
stellt und anschliessend verschiedene
Male angepasst. Die Hauptarbeit er-
folgte in den Jahren 1987 und 1988. Sie
wurde geleistet vom Stab fiir Operati-
ve Schulung und von Milizstiben der
gemischt zivil-militarischen Ubungs-
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leitung. In sogenannten Redaktions-
wochen wurden aufgrund von Vorga-
ben des Bundesrates und zahlreicher
weiterer Amtsstellen die Szenarien er-
arbeitet und die Lageblitter und Ein-
zelmeldungen redigiert, die das Spiel
der Ubung animieren mussten. In
Uberpriifungswochen wurden diese
Unterlagen noch einmal kritisch be-
leuchtet und, wo notwendig, verbes-
sert und ergénzt. Parallel dazu wurden
Fernseh-Magazine und Radiosen-
dungen vorbereitet. Von besonderer
Wichtigkeit war auch diesmal die Be-
reitstellung der Infrastruktur, na-
mentlich im Ubermittlungsbereich.
Im Unterschied zum Ernstfall, fiir den
selbstverstindlich die notigen Vorbe-
reitungen bereitstehen, braucht ein
solcher Anlass ein umfangreiches zu-
sitzliches Ubungsleitungsnetz.

Bei all dem ging die Ubungsleitung
davon aus, dass die Aufrechterhaltung
nationaler Sicherheit eine Dauerauf-
gabe darstellt, die sich nicht vom mo-
mentanen Abflauen der aktuellen Be-
drohung (Entspannungsphasen) be-
einflussen lassen darf. Entsprechend
orientierte sich das Szenario der GVU
88 einerseits am Katastrophenpoten-
tial moderner Industriegesellschaften,
anderseits am Krisen- und Kriegspo-
tential der Méchte, so wie es heute in
grossem Ausmass noch vorhanden ist.
Nicht ihre Absichten waren zu beur-
teilen, sondern ihre Doktrinen und
ihre potentiellen Moglichkeiten, ihre
Interessen unter Umstédnden mit Ge-
waltmitteln zu wahren.

Dabei hatte der didaktische Zweck
der strategischen wie der zivilisatori-
schen Szenarienelemente absolute
Prioritit gegeniiber der Wahrschein-
lichkeit ihres mutmasslichen Eintre-
tens.

Ziele und Szenarien

Die allgemeine Zielsetzung lautete:
Schulung der zivilen und militarischen
Stibe des Bundes, der Armee und Ar-
meekorps sowie der Territorialzonen
in der Bewiltigung von ausserordent-
lichen Lagen.

Unter ausserordentlichen Lagen
versteht man alle strategischen Fille
(Krisenfall, Neutralititsschutzfall,
Verteidigungsfall, —Katastrophenfall
und Besetzungsfall) ausser dem Nor-
malfall, also dem Zustand relativen
Friedens, in dem wir uns befinden.

Diese Zielsetzung fithrte zur Frage
nach der besten Methode, um die
Ubenden in die aus didaktischen
Griinden nétigen Situationen hinein-
zustellen, und nach den Kriterien fiir
Bewertung und Auswertung.

Einmal mehr wurden an der GVU/
Op U 88 die bewihrten Bausteine sol-
cher Grossitbungen verwendet. Zum
ersten eine klare, sowohl umfassende
als auch ins Einzelne gehende Zielset-
zung, die sich vom allgemeinen Motto:
Maximierung der strategisch-operati-
ven Flexibilitit bis zu Detailanforde-
rungen an Verfahren und Abldufe im
Zusammenspiel verschiedenster zivi-
ler und militarischer Instanzen er-
streckten.

Zum zweiten ein zwar frei gestalte-
tes, aber doch moglichst realistisches
Szenario, das den Ubenden erlaubt,
ihre aufgrund der realen Umwelt ge-
machten Erfahrungen und erarbeite-
ten Erkenntnisse voll ins Spiel zu
bringen. Ein Szenario aber auch, das
moglichst viele Uberraschungen und
zum Teil ungewohnte Problemstellun-
gen enthalten sollte. Dieses Szenario,
das verstindlicherweise jeweils die
Neugierde weckt und dessen Geheim-
haltung oft missverstanden wird, sei
hier noch einmal mit vier Punkten an-
gesprochen.

1. Es muss die Aufmerksamkeit auf
mogliche Verinderungen des strategi-
schen Umfeldes und auf die Notwen-
digkeit eigener Weichenstellungen
lenken.

2. Es muss der Vorstellungskraft der
in ausserordentlichen Lagen Ent-
scheidenden nachhelfen, damit ihnen
das, was passieren konnte, augenfillig
wird.

3. Es muss ein weites Spektrum der
Bedrohungspotentiale zur Darstellung
bringen. :

4. Es muss die Ubenden faszinieren
und damit zur Bewiltigung der damit
verbundenen Problematik motivieren.

Anderseits muss man das Szenario
auch richtig gewichten:
— Es ist nicht das Bild einer wahr-
scheinlichen, sondern lediglich einer
moglichen Entwicklung, die aus pri-
méir didaktischen Griinden so und
nicht anders beschrieben wird.
— Es stellt nicht die Ansicht des Bun-
desrates oder auch nur der Verwaltung
oder der Armee iiber die strategische
Lageentwicklung dar, sondern es ist
das Werk eines %bungsleitungsstabes
zum Zweck der Darstellung von Pro-
blemen und moéglichen Bedrohungen.
— Es beschreibt alle Akteure aus-
schliesslich aufgrund ihrer eigenen
Vorstellungen, Doktrinen und Poten-
tiale, ohne jede moralische Bewertung;
deren Handlungen aber sind rein fik-
tiv.
— Die Geheimhaltung des Szenarios
ist aus allen diesen Griinden notwen-
dig. Es macht keinen Sinn, sich mit

den zahlreichen Falschinterpretatio-
nen und Unterschiebungen herumzu-
schlagen, die mit seiner Veroffentli-
chung verbunden sein wiirden. Dazu
ist das Szenario zu wenig wichtig;
nichts weiter als ein Element der
Ubungsanlage.

Nicht geheim, sondern vielmehr
moglichst breit zu diskutieren ist der
Stoff, das heisst der strategisch-opera-
tive Rahmen einer GVU. Grundlagen
dafir sind die Verfassung und die Be-
richte tiber die Sicherheitspolitik bzw
itber die Friedenspolitik sowie die
operativen  Grundlagendokumente
der Armee. Die Grundfrage lautet:
Auf welche Art und Weise garantieren
wir unsere sicherheitspolitischen Ziele
(Unabhiangigkeit, Handlungsfreiheit,
Schutz der Bevolkerung, Behauptung
des Territoriums) unter den verschie-
denen Bedrohungsbedingungen am
besten?

Der Offentlichkeit wurde deshalb
eine ganze Reihe von Einblicken in die
Probleme und deren Bewiltigung ge-
wihrt. In insgesamt sechs Medien-
konferenzen wurde iiber alle Bereiche
der Gesamtverteidigung durch Ver-
treter der Ubungsleitung und der
Ubenden eingehend informiert. Sie
waren denn auch fiir das Interesse der
Medien und den breiten Raum, den
jene diesem Thema gewihrten, sehr
dankbar.

Hauptprobleme

Bei der nachfolgenden Darlegung
einiger Hauptprobleme ist zu beden-
ken, dass die folgenden Erkenntnisse
nur aufgrund der gegebenen Ubungs-
anlage erhoben werden konnten und
die Frage ihrer Allgemeingiltigkeit
mit besonderer Sorgfalt erst noch ge-
priift werden muss.

Zu Beginn der Ubung wurde die
Schweiz einer Mehrfachkrise (erneut
steigende Spannung, Druckversuche,
Geiselnahmen, Terrorismus und zivi-
lisatorische Schadenereignisse) aus-
gesetzt. Diese Mehrfachkrise wurde
mit der geltenden Fithrungsorganisa-
tion fiir ausserordentliche Lagen be-
waltigt, ohne Ausscheidung eines be-
sonderen Krisenmanagements. Dieses
Resultat besitzt bereits eine wesentli-
che und positive Aussagekraft. Eine
ganze Reihe von Verbesserungen, die
seit der letzten GVU eingefithrt wur-
den, haben sich bewihrt; einige weni-
ge bediirfen der erneuten Modifizie-
rung.

In der niachsten Phase ging es um
den Neutralititschutzfall zwischen den
kriegfiihrenden Parteien. Obwohl un- |
ter starkem, sogar ultimativem Druck,
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und trotz zum Teil massiven militéri-
schen Ubergriffen, musste die Schweiz
verhindern, in den offenen Konflikt
hineingezogen zu werden. Dies ist in-
sofern gelungen, als von schweizeri-
scher Seite alle diplomatischen, mili-
tarischen und weiteren zivilen Mittel
ins Spiel gebracht wurden, um die
«Dissuasion der letzten Stunde» zu
gewihrleisten. Dieser Begriff will
heissen, dass wir versuchen wollen,
selbst in einer solchen Lage alle Ak-
teure zu iiberzeugen, dass ein Angriff
auf die Schweiz nichts bringt, weil er
zum Misserfolg fithren wiirde oder zu-
mindest aufwendig und zeitraubend
wire, dass aber eine unversehrte
Schweiz mit ihren vielen Moglichkei-
ten, «gute Dienstey zu leisten, im In-
teresse aller Kriegsparteien liegt.

Auch diese Phase ist im Ganzen gut
bewiltigt worden. Auf den stindigen
Ausbau dieser Abhaltestrategie ist
unsere Gesamtverteidigung ja auch
primér ausgerichtet.

Was folgte, war eine Phase des An-
griffs auf die Schweiz, die damit in den
Verteidigungsfall (nicht gleichbedeu-
tend mit dem Kriegszustand, den wir
selber auslosen konnen, um rechtliche
Klarheit zu schaffen) geriet. Hier zeig-
te sich, dass es uns schwerfillt, sich die
Auswirkungen kriegerischer Hand-
lungen gegen unser Land vorzustellen.
Wihrend man in der Offentlichkeit
weitherum in apokalyptischen Kate-
gorien zu denken geneigt ist, was zur
Relativierung aller Schutzmassnah-
men fithrt, war bei den Verantwortli-
chen da und dort die Tendenz spiirbar,
selbst massivste kriegerische Einwir-
kungen, die leider nach wie vor nicht
ganz ausgeschlossen sind, nicht genii-
gend ernst zu nehmen. Weitgehend,
wenn auch nicht vollstindig, ist das
iibungsbedingt. Vor allem das zu er-
wartende psychologische Verhalten
der Bevolkerung — zwischen Defitis-
mus einerseits und verbissener Trotz-
und Abwehrhaltung andererseits — ist
in Ubungen kaum darstellbar und
wird darum falschlicherweise zu wenig
ins Kalkiil gezogen.

Die Bewertung der Arbeit der
Ubenden war in dieser Phase beson-
ders schwierig. Selbst die Ubungs-
leitung konnte nicht mit Sicherheit sa-
gen, wie sich diese oder jene Massnah-
me in der Realitdt ausgewirkt hitte.
Hingegen kann festgestellt werden,
dass man alle Mittel ausschopfte, um
der Lage gerecht zu werden, und dass
man einen aktiven Gebrauch von allen
Maoglichkeiten machte, die im Spiel
der Ubung auftauchten, um unsere
Lage zu verbessern und unser Territo-
rium zuriickzugewinnen.

Zu den gespielten Angriffshand-

Das Bundeshaus, mlhtansch bewacht (Foto Assoclated Press)

lungen ist nachzutragen, dass auch
hier keiner Partei unterstellt wurde, sie
wolle die Schweiz als Staat niederwer-
fen, sondern dass unser Land auf-
grund seiner geostrategischen Lage in
den Konflikt und in die Operationsli-
nien der Kriegfithrenden geriet.

Natiirlicherweise stellte sich in die-
sem Zusammenhang auch die Biind-
nisfrage. Wie im Bericht iiber die Si-
cherheitspolitik der Schweiz nachzu-
lesen ist, sind wir dann, wenn uns die
Neutralitit genommen wird, frei,
Biindnisse abzuschliessen, die unseren
Interessen gerecht werden. Ebenfalls
gemiss diesem Bericht sind solche
Schritte immer wieder durchzuden-
ken. Im Lichte unliebsamer Erfahrun-
gen wird jedoch heute auf jede Even-
tualabmachung zum voraus verzich-
tet, obwohl sie an sich mit der Neutra-
litat vereinbar wire. Das erhoht zwei-
fellos die Glaubwiirdigkeit unserer
Neutralititspolitik; es wird uns beim
Ubergang zum kriegfithrenden Staat
aber vor grosse Probleme stellen. Wir
werden vor allem nur dann Hilfe er-
warten konnen, wenn wir den Zen-
tralraum im Herzen Europas auch mit
eigenen Kriften halten konnen. Die
Ubung hat solche Schwierigkeiten
aufgedeckt, aber auch gezeigt, dass
unsere Entscheidtrager vorbereitet
sind, gerade diese Frage mit Umsicht,
Vorsicht und Weitsicht anzugehen und
dabei immer das Ziel einer freien und
unabhdngigen Schweiz im Auge zu
behalten.

Summarische Bewertung
der Ergebnisse

Im Sinne einer summarischen Be-
urteilung kann somit gesagt werden,

dass unsere strategisch-operative
Fiihrung krisentauglich ist. Manches
ist zwar an der Organisation und fiih-
rungstechnisch noch verbesserungs-
fahig. Die Strukturen sind aber im
Ganzen richtig und tragfihig; ob sie
bei noch grosserer Belastung lagege-
recht angepasst werden konnten und
sollten, ist Gegenstand der andauern-
den Detailauswertung.

Der hohe Milizanteil beim Personal
und namentlich bei der notwendigen
Infrastruktur hat auch diesmal An-
laufprobleme gebracht. Allerhand
Vorkehrungen sind deshalb getroffen,
um sie moglichst gering zu halten.
Dieser Nachteil wird aber mehr als
aufgewogen durch die Qualitit und
Kompetenz derjenigen, die unsere
Fithrungsstruktur im Ernstfall ver-
stiarken. ’

Was das Ubungsmotto «Maximie-
rung der strategisch-operativen Flexi-
bilitit der Gesamtverteidigungsor-
ganisation» betrifft, so wurde das
hochgesteckte Ziel nicht vollig er-
reicht. Die solide Vorbereitung und
Planung in allen Bereichen steht da
und dort dem lagegerechten Vorgehen
und Mittelgebrauch entgegen. Check-
listen und vorsorglich vorbereitete Er-
lasse haben ihre Vorteile; sie konnen
aber auch dazu verleiten, die Lage
nicht gentigend sorgfaltig zu analysie-
ren; clichéhafte Vorstellungen und ze-
mentierte Grundsitze, die in einer
Lage gut, in einer andern schidlich
sind, konnen den Blick fiir die Wirk-
lichkeit tritben. Hier lassen sich zwei-
fellos noch Fortschritte erzielen.

Vertrauen und Genugtuung sind
dennoch gerechtfertigt. Auf den — lei-
der nach wie vor moglichen — Ernstfall
ist die Schweiz im Ganzen gut vorbe-
reitet. N




	Rückblick auf die Gesamtverteidigungsübung von 1988

